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Arbeitsrecht

n   Entlassung
Der Entlassungsgrund der „Vertrauensun-
würdigkeit1 “ liegt vor, wenn das Vertrau-
en des Dienstgebers so heftig erschüt-
tert wird, dass ihm eine Fortsetzung des 
Dienstverhältnisses nicht mehr zugemutet 
werden kann2. Ob das zutrifft, ist eine Fra-
ge des Einzelfalls. Fragen des Einzelfalls 
können vom OGH grundsätzlich nicht be-
urteilt werden3 (außer es liegt eine „krasse 
Fehlbeurteilung“ der Untergerichte vor)4. 
OGH 24.3.2010, 9 ObA 14/10 i.

n   Mutterschaftskarenz
Die Zeit der Mutterschaftskarenz ist bei 
der Berechnung von Ansprüchen, die 
von der Dienstzeit abhängig sind, grund-
sätzlich nicht zu berücksichtigen. Bei In-
anspruchnahme eines Karenzurlaubes 
besteht das Dienstverhältnis aber weiter. 
Deshalb sind die durch den Karenzurlaub 
getrennten Dienstzeiten bei der Ermittlung 
des Abfertigungsanspruchs zusammenzu-
rechnen. OGH 23.3.2010, 8 ObA 9/10 x. 

Europarecht

n  Steuereinnahmen
Das Glücksspielmonopol widerspricht grund- 
sätzlich der europarechtlichen Dienstleis-
tungs- und Niederlassungsfreiheit5. Die Mit-
gliedstaaten der EU können die Dienstlei-
stungs- und Niederlassungsfreiheit aber aus 
„zwingenden Gründen des Allgemeininte-
resses“ beschränken. Auf dem Gebiet des 
Glücksspiels können sich zwingende Grün-
de aus dem Verbraucherschutz, der Vor-
beugung von Betrug und der Bekämpfung 
der Spielsucht ergeben. Kein zwingender 
Grund liegt vor, wenn die Dienstleistungs- 
und Niederlassungsfreiheit zusätzliche Steu-
ereinnahmen verhindert. OGH 25.3.2010, 
2 Ob 252/09 m.

n  Öffentliches Unternehmen 
Die Casinos Austria AG ist ein öffentliches 
Unternehmen im Sinn des Art 86 EG (jetzt: 
106 AEUV). Sie ist die einzige Spielban-
kenbetreiberin in Österreich und unterliegt 
einer stark ausgeprägten Aufsicht des Bun-
desministers für Finanzen6. Alle wesent-
lichen Betriebsabläufe – wie zB der Preis 
für Eintrittskarten – sind ausdrücklich im 
Konzessionsbescheid vorgegeben. OGH 
25.3.2010, 2 Ob 252/09 m. 

1  § 27 Z 1 dritter Fall AngG.
‚2  RIS-Justiz RS0029323.
3  Der OGH entscheidet nur über „erhebliche Rechts-
fragen“. Eine erhebliche Rechtsfrage liegt zB vor, wenn 
das Berufungsgericht von der bisherigen Rechtspre-
chung des OGH abweicht, eine Rechtsprechung des 
OGH fehlt oder die Rechtsprechung des OGH unein-
heitlich ist, § 502 ZPO.
4  RIS-Justiz RS0029630; RS0105940; RS0108229.

3  Gesellschafter-Ausschlussgesetz (GesAusG), BGBl 
I 75/2006. Damit soll in erster Linie die vollständige 
Übernahme von börsenotierten Aktiengesellschaften 
möglich sein.

4  Art 22 Z 2 EuGVVO.

5  Aus nicht offenbar unsachlichen Gründen.

5  Art 12 EG (nunmehr Art 18 AEUV).

6  § 26 Abs 2 und § 31 Abs 2 GSpG.

Gesellschaftsrecht

n  Firmenbuch
Einzelunternehmer können nicht unter ihrer 
Firma im Grundbuch eingetragen werden. 
Daran hat auch die Grundbuchgesetzno-
velle 2008 nichts geändert. Eine Firma ist 
kein selbstständiges Rechtssubjekt, sondern 
ein Unternehmenskennzeichen. Der Einzel- 
nternehmer und nicht die Firma ist Träger 
von Rechten und Pflichten. OGH 25.3. 
2010, 5 Ob 219/09 f.

n  Gesellschafterbeschluss I 
Ein Gesellschafter darf nicht abstimmen, 
wenn über ein Rechtsgeschäft, das die Ge-
sellschaft mit ihm schließen will, abgestimmt 
wird7. Bei diesem Abstimmverbot kommt 
es nicht darauf an, ob das Rechtsgeschäft 
mit Vor- oder Nachteilen für die Gesell-
schaft verbunden ist. Eine solche „abstrakte 
Betrachtung“ ist im Interesse der Rechts-
sicherheit notwendig. OGH 19.3.2010, 6 
Ob 169/09 k. 

n  Gesellschafterbeschluss II 
Ein Gesellschafter darf auch dann nicht 
abstimmen, wenn die Gesellschaft einen 
Rechtsstreit gegen ihn einleiten (oder been-
den) soll. Als „Einleitung“ eines Rechtsstreits 
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Gesellschaftsrecht

Mietrecht

n  Abbruch
Im vollen Anwendungsbereich des MRG 
kann der Vermieter bei Mietverträgen, 
die vor dem 1.3.1994 abgeschlossen 
wurden, eine – im Gesetz genau fest-
gelegte – Mietzinserhöhung verlangen9. 
Diese Berechtigung des Vermieters er-
lischt, wenn der Abbruch des Gebäudes 
bewilligt oder behördlich aufgetragen 
wird. OGH 25.3.2010, 5 Ob 55/10 i. 

n  Unternehmensveräußerung
Wenn der Mieter10 sein im Mietgegen-
stand betriebenes Unternehmen veräu-
ßert, geht der Mietvertrag automatisch 
auf den Erwerber über. Als Gegenlei-
stung darf der Vermieter vom neuen 
Mieter den „angemessenen Mietzins“ 
verlangen. Der Mieter kann den ange-
messenen Mietzins schon vor der Veräu-
ßerung vom Gericht11 festlegen lassen12. 
Die Entscheidung des Gerichts bindet 
den Mieter, den Vermieter und den Er-
werber, wenn das Unternehmen binnen 
eines Jahres ab Rechtskraft veräußert 
wird. Daran ändert sich nichts, wenn die 
Veräußerung dem Vermieter verspätet 
angezeigt wird. OGH 11.2.2010, 5 Ob 
202/09 f. 

Privatstiftung
n  Name
Ein Antrag auf Berichtigung des Na-
mens der Privatstiftung (hier: Eintragung 
eines slowenischen Namens mit einem 
Háček) ist nicht möglich, wenn die Ein-
tragung des unrichtigen Namens bereits 
rechtskräftig ist. Das Gericht kann den 
Fehler aber von Amts wegen verbes-
sern13. Bei Gerichten, vor denen die 
slowenische Sprache neben der deut-
schen als Amtssprache zugelassen ist, ist 
die fehlende technische Ausstattung zur 
Eintragung solcher Namen verfassungs-
rechtlich bedenklich14. OGH 19.3.2010, 
6 Ob 8/10 k.

9  § 45 MRG.

10  Genauer: Hauptmieter von Mietobjekten im 
vollen Anwendungsbereich des MRG.

11  Bzw die Schlichtungsstelle der Gemeinde, 
§ 39 MRG.

12  Diese Entscheidung ist auch für den Erwerber 
oder den Pächter des Unternehmens bindend; 
sie ist gegenüber dem Vermieter aber nur dann 
rechtswirksam, wenn das Unternehmen inner-
halb eines Jahres ab dem Zeitpunkt des Eintritts 
der Rechtskraft der Entscheidung veräußert oder 
verpachtet wird.

ist jede mit der eigentlichen Prozessführung 
verbundene – prozessuale Handlung zu 
verstehen. Dazu gehören aber auch „un-
mittelbar vorgelagerte Aktionen“ wie zB 
die Bestellung eines Prozessvertreters. Strit-
tig ist, ob das Stimmverbot auch für einen 
Gesellschafterbeschluss gilt, wenn eine au-
ßergerichtliche Geltendmachung beschlos-
sen werden soll. OGH 19.3.2010, 6 Ob 
169/09 k.

7  § 39 Abs 4 GmbHG.

Glücksspielgesetz

n  Verfassungsrecht
Eine Spielbank hat einen Spieler den Be-
such der Spielbank zu untersagen, wenn 
er durch das Spielen sein Existenzminimum 
gefährdet. Verstößt die Spielbank gegen 
diese Pflicht, hat sie dem Spieler Schaden-
ersatz zu leisten. Das Gesetz begrenzt die-
se Schadenersatzpflicht allerdings mit dem 
Existenzminimum des Spielers8. Diese Haf-
tungsbeschränkung ist verfassungsrechtlich 
bedenklich, weil damit Sonderprivatrecht 
geschaffen wurde, für das es keine sach-
liche Rechtfertigung zu geben scheint. Der 
OGH hat daher die Aufhebung dieser Be-
schränkung beim VfGH beantragt. OGH 
25.3.2010, 2 Ob 252/09 m.

8  Soweit es nicht durch das Einkommen des Spielers 
gedeckt ist, § 25 Abs 3 Glücksspielgesetz (GSpG).

Kapitalmarktrecht
n  Anlageberatung I
Bei fehlerhafter Anlageberatung werden  
vorvertragliche Aufklärungspflichten verletzt. 
Dem Anleger ist der Vertrauensschaden 
zu ersetzen. Er ist so zu stellen, als wäre 
er richtig aufgeklärt worden. Hätte er in 
diesem Fall ein bestimmtes Wertpapier 
nicht gekauft, liegt der Vertrauensschaden 
zumindest in der Differenz zwischen dem 
Einkaufs- und dem Verkaufspreis. OGH 
11.5.2010, 9 Ob 85/09 d.

n  Anlageberatung II
Dem Anleger steht hingegen der Nichter-
füllungsschaden zu, wenn die fehlerhafte 
Anlageberatung im Rahmen eines Vermö-

gensverwaltungsvertrages erfolgte. Im Fall 
einer vereinbarten Gesamtstrategie ist das 
Ergebnis der pflichtwidrigen Vermögens-
verwaltung der fiktiven Entwicklung des 
Portfolios bei einer vertragskonformen Ge-
samtstrategie gegenüberzustellen. OGH 
11.5.2010, 9 Ob 85/09 d.

13  § 10 Abs 2 MRG. 

14  Missstandsfeststellung und Empfehlung der 
Volksanwaltschaft vom 19.12.2007, VA BD/25-
BKA/06

KWR gewann den Corporate Intl 
Magazine Global Award in der 
Kategorie „Full Service Advisory 
Excellence in Austria“. Aufgrund 
der exzellenten Rechtsberatung 
von KWR in allen Fachgebieten 
des Wirtschaftsrechts auf nationaler 
und internationaler Ebene und die 
enge Zusammenarbeit in multidiszi-
plinären Teams mit Steuerberatern 
und Corporate Finance Experten 
ging KWR zu Recht als Sieger her-
vor. Weiters fiel die Entscheidung 
auf KWR, da die Kanzlei eine starke 
Steuerrechts- und Wirtschaftsstraf-
rechtsabteilung aufweist und mit 
insgesamt rund 60 Juristen in 8 
Sprachen nationale und interna-
tionale Unternehmen aus verschie-
denen Wirtschaftssektoren berät.


